
Antrag: Radfahrstreifen oder Radfahrschutzstreifen an wei-
teren Kreisstraßen

Der Kreistag möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, an welchen weiteren Kreisstraßen Radfahrstreifen 
oder Radfahrschutzstreifen wie in Höhenkirchen-Siegertsbrunn möglich und sinnvoll sind.

Begründung:
An der Kreisstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat der Landkreis vor wenigen Monaten ei-
nen Radfahrschutzstreifen eingerichtet.
Radfahrstreifen (Abtrennung mit durchgezogener Linie, Benutzungspflicht für Fahrräder) und 
Radfahrschutzstreifen (Markierung mit unterbrochener „gestrichelter“ Linie) bieten Radfahrern 
objektiv und subjektiv mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dadurch werden mehr Menschen 
motiviert, das gesunde, umweltfreundliche, leise und platzsparende Verkehrsmittel Fahrrad zu 
erhöhen. Insbesondere für Kinder und Senioren steigt die Verkehrssicherheit. Für Autofahrer 
entstehen keine nennenswerten Nachteile. Zwar bieten eigene Radverkehrsanlagen abseits der
Fahrbahn für motorisierte Fahrzeuge noch mehr Sicherheit, Radfahr(schutz)streifen sind hinge-
gen schneller und kostengünstiger einzurichten, sofern die Straßen die nötige Breite aufweisen.

Deshalb ist es sinnvoll, wenn der Landkreis an allen Kreisstraßen prüft, wo weitere 
Radfahr(schutz)streifen vorstellbar sind.
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